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Wirksame Online-Patientenverfügung

Das Berliner Unternehmen DIPAT trägt seit Ende letzten Jahres dafür Sorge, dass Menschen ihre

Patientenverfügung so formulieren, dass diese im Ernstfall von den Ärzten im Krankenhaus verstanden und

wunschgemäß umgesetzt wird. Das besondere Plus dabei: Dank eines codierten Signalaufklebers auf der

Gesundheitskarte ist die Verfügung jederzeit im Netz abrufbar.

Für den Arzt sei es häufig ein quälender Prozess, wenn er

in der Klinik für einen schwerkranken Patienten, der sich

nicht mehr selbst äußern kann, weitreichende medizinische

Interventionen anordnet. Und das, obwohl sie dem Patienten

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine gute

Lebensqualität mehr bringen werden. Brandenburg weiter:

In diesem Fall kommt dem Patienten eine maximale

medizinische Behandlung zugute – für einen hohen Preis.

Brandenburg:

Genau für diese Unsicherheiten liefert DIPAT Die

Patientenverfügung Lösungen. Dr. Paul Brandenburg erklärt:

Heraus kommt eine präzise Patientenverfügung, die

im Ernstfall keinen Interpretationsspielraum zulässt.

Die Verfügung wird online hinterlegt, und auf der

Gesundheitskarte leuchtet ein Signalaufkleber mit dem

Online-Code, mit dessen Hilfe ein Arzt die Verfügung in jedem

Fall findet und jederzeit innerhalb von Sekunden abrufen

kann. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die dauerhafte

Wirksamkeit der Patientenverfügung. Denn im DIPAT-Service

sind sämtliche Aktualisierungen enthalten, die im Rahmen der

Laufzeit nötig werden. Der Kunde bekommt beispielsweise

bei medizinischen Fortschritten oder rechtlichen Änderungen

eine persönliche Benachrichtigung, mit dem Hinweis, dass

dessen Verfügung aktualisiert werden müsse

Über eine Laufzeit von vier Jahren kostet der Dienst, der

jederzeit gekündigt werden kann, 48 Euro, also 1 Euro

im Monat. Und sollte der Nutzer seine Meinung ändern,

können auch genauso problemlos Korrekturen vorgenommen

werden. Fragen zur Organspende oder deren Ablehnung

sind Bestandteil der Verfügung. Vorsorgevollmachten und

Betreuungsverfügung sind als Zusatzbestandteil inklusive.
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